
Relax…
Aktien Protekt 5

www.morganstanley.com/aktienprotekt

M11703_Joern Schiemann_Aktien Protekt Tax 2pp.qxp  06/06/2006  15:19  Page 1



Relax...
Aktien Protekt 5

Besteuerung
Vorbehaltlich der unten näher beschriebenen Ausnahmen erzielen in Deutschland ansässige
Privatanleger, die Anteile am Morgan Stanley Aktien Protekt 5 halten, aus dem Fonds keine in
Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte. Dies rührt daher, dass der Fonds lediglich Aktien halten oder
Termingeschäfte tätigen wird, aus denen allein Veräußerungsgewinne resultieren werden. Im Übrigen
wird der Fonds bestrebt sein, seine Aktienanlagen so zu verwalten, dass keine Einnahmen aus
Dividenden erzielt werden. Infolgedessen werden Privatanleger – mit Ausnahme der unten
beschriebenen Sachverhaltskonstellationen – nach geltendem Recht keine steuerpflichtigen Einkünfte
oder Veräußerungsgewinne aus ihrer Anlage in den Fonds erzielen.

Ausnahmen
Haltedauer von weniger als einem Jahr. Privatanleger, die ihre Fondsanteile innerhalb eines Jahres nach
dem Erwerb wieder veräußern, unterliegen mit dem erzielten Veräußerungsgewinn mit ihrem
persönlichen Steuersatz der Einkommensteuer. 

Dividendeneinkünfte. Zwar wird der Fonds mit dem Bestreben verwaltet, keine Dividendeneinnahmen zu
erzielen, doch kann nicht gewährleistet werden, dass dies stets gelingen wird. Für den Fall, dass die
Dividendeneinnahmen die abzugsfähigen Ausgaben übersteigen, sind die Privatanleger mit ihren
anteiligen Dividendeneinkünften aus den Fondsanteilen zur Hälfte einkommensteuerpflichtig.

Garantiezahlung. Falls der Fonds bei Fälligkeit die Garantie in Anspruch nehmen müsste, wären Anleger,
die Anteilscheine bis zum Ende des Geschäftsjahres halten, in dem der Fonds die Garantiezahlung
erhält, mit dem auf sie entfallenden Teil der Zahlung möglicherweise einkommensteuerpflichtig.
Privatanleger, die ihre Anteilscheine vor oder am Garantietag zurückgeben, sind mit der Garantiezahlung
nicht steuerpflichtig.

Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer. Soweit Einkünfte einkommensteuerpflichtig sind, unterliegen sie
auch dem Solidaritätszuschlag und ggf. auch der Kirchensteuer.

Gesetzliche Änderungen. Es besteht keine Sicherheit, dass die geltenden steuerlichen Regelungen nicht
geändert werden mit der Folge, dass die Einkünfte aus den Fondsanteilen steuerpflichtig werden. 

Morgan Stanley erbringt keine (steuer-)rechtliche Beratung. Wir empfehlen allen Kunden, die (steuer-) rechtlichen Aspekte eines Produkts
auf ihrer Seite überprüfen zu lassen.
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Diese Werbung wurde von Morgan Stanley & Co International Limited (MSIL) veröffentlicht und freigegeben. MSIL ist durch die United
Kingdom Financial Services Authority zugelassen und reguliert. Die Werbung stellt keinen Prospekt dar. Eine Anlageentscheidung sollte
ausschließlich nach ausführlichem Studium des Prospekts erfolgen. Der Prospekt liegt bei Société Générale, Zweigniederlassung der
Société Générale S.A., Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt/M. aus.
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